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DAS BETREIBUNGSBEGEHREN 

Wer via Betreibungsamt zu Geld kommen will, muss zuerst selber Geld investieren. Das Betreibungsamt wird 

erst aktiv, wenn es den Kostenvorschuss bekommen hat. Die Höhe des Kostenvorschusses hängt von der Höhe 

der zu betreibenden Forderung ab.  

Ist das Betreibungsbegehren eingereicht und der Kostenvorschuss geleistet, stellt das Betreibungsamt der als 

Schuldnerin genannten Person den Zahlungsbefehl zu. 

Das Betreibungsamt kontrolliert in keiner Weise, ob das Geld wirklich geschuldet ist. Es ist in dieser Phase der 

Betreibung ein reiner Dienstleistungsbetrieb für den Gläubiger. Mit den Worten des Bundesgerichts: „Nach 

dem schweizerischen Zwangsvollstreckungsrecht kann ein Gläubiger eine Betreibung einleiten, ohne den Be-

stand seiner Forderung nachweisen zu müssen. Der Zahlungsbefehl ist grundsätzlich unabhängig davon auszu-

stellen, ob eine Schuld tatsächlich besteht. Weder dem Betreibungsamt noch der Aufsichtsbehörde steht es zu, 

darüber zu befinden, ob ein Anspruch zu Recht eingefordert wird oder nicht“.
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Die ungerechtfertigte Betreibung. Das Betreibungsamt ist nicht Ansprechpartner, wenn ein unge-

rechtfertigter Zahlungsbefehl zugestellt worden ist. Dass es ihn zugestellt hat, kann man ihm nicht 

zum Vorwurf machen: Es hat damit bloss seine gesetzliche Aufgabe erfüllt.  

Für lange Briefe, in denen dem Betreibungsamt aufgezeigt werden soll, weshalb der Gläubiger im 

Unrecht sei, hat das Betreibungsamt von Gesetzes wegen kein Gehör. Es versteht in dieser Phase der 

Betreibung im Grunde genommen aus dem Mund der betriebenen Person nur zwei Wörter: das Wort 

„Rechtsvorschlag“ und daneben auch noch das Wort „Beschwerde“. 

Das offensichtlich rechtsmissbräuchliche Betreibungsbegehren. Nur in ganz seltenen Ausnahmefäl-

len darf das Betreibungsamt die Zustellung des Zahlungsbefehls verweigern: Da, wo das Betreibungs-

begehren offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist, wo es offensichtlich ist, dass der Gläubiger mit der 

Betreibung Ziele verfolgt, die nicht das Geringste mit der Zwangsvollstreckung zu tun haben, be i-

spielsweise wo er einzig und allein die betriebene Person drangsalieren und ihren guten Ruf ruinieren 

will. 

Form des Betreibungsbegehrens. Das Betreibungsbegehren kann mündlich oder schriftlich gestellt 

werden (Art. 67 Abs. 1 SchKG).  
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Bundesgerichtsentscheid 7B.254/2001 vom 1. Februar 2002 
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Elektronische Eingabe (Art. 33a SchKG). Mit der gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) 

ist am 1. Januar 2011 die elektronische Eingabe eingeführt worden. 

Art. 33a 
1 Eingaben können den Betreibungs- und Konkursämtern und den Aufsichtsbe-
hörden elektronisch eingereicht werden. 

2 Das Dokument, das die Eingabe und die Beilagen enthält, muss mit einer aner-
kannten elektronischen Signatur der Absenderin oder des Absenders versehen 
sein. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten. 

3 Die Betreibungs- und Konkursämter und die Aufsichtsbehörden können ver-
langen, dass die Eingabe und die Beilagen in Papierform nachgereicht wird. 
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